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Allgemeine Kundeninformationen

Arabellastraße 30
81925 München
Amtsgericht München, HRB 212648

Hauptbevollmächtigter: Sebastian Wemhöner

Die iptiQ Life S.A. hat ihren Sitz in Luxemburg:
2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
Handelsregister R.C.S. Luxembourg B 184281
Verwaltungsratsmitglieder: J. Van In, M. Di Pilla, C. Feipel, S. Stratos, J. Yi Tan

Die Hauptgeschäftstätigkeit der iptiQ Life S.A. Niederlassung Deutschland besteht darin, Lebens- und 
Berufsunfähigkeitsrisiken zu versichern.

2. Vertrieb

Der Vertrieb erfolgt über die

CHECK24 Vergleichsportal für
Vorsorgeversicherungen GmbH
Erika-Mann Straße 62-66
80636 München

3. Zustandekommen des Vertrages und Beitragszahlung

Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag angenommen haben. Dies bestätigen wir Ihnen mit 
der Ausstellung des Versicherungsscheines.

Ihre Beiträge sind für die vereinbarte Zahlungsdauer zu entrichten und werden monatlich oder jährlich per 
Lastschrift eingezogen. Hierfür müssen Sie uns ein SEPA Lastschriftmandat erteilen. Sie haben den Bei-
trag rechtzeitig bezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag alles getan haben, damit der Beitrag bei uns 
eingeht. Einzelheiten zur Beitragszahlung und zu den Folgen eines Verzugs finden Sie in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.

4. Unterbrechung der Antragstellung und Befristung von Konditionen

Sie können Ihre Antragstellung jederzeit unterbrechen, etwa um Rat einzuholen.

Zum Versicherungsschutz Aeguron Alpha Familie

1. Versicherer

Versicherer ist die

iptiQ Life S.A., Niederlassung Deutschland

Geschäftsführer:
Dr. Florian Weber
Dr. Björn Zollenkop
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5. Widerrufsrecht

 den Versicherungsschein, 

 die Allgemeinen Versicherungsbedingungen,

 das Produktinformationsblatt und die Allgemeinen Kundeninformationen,

 eine deutlich gestaltete Belehrung über Ihr Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen des Widerrufs. 

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung Ihres Widerrufs. Sie können Ihren Widerruf in Text-
form, zum Beispiel per Email oder auf dem Postweg, übermitteln.

Einzelheiten zur Beendigung des Vertrages entnehmen Sie bitte der Widerrufsbelehrung.

6. Angaben zur Beendigung des Vertrages

Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum Ende des Vertragsmonats in Textform kündigen. 

7. Anwendbares Recht, zuständiges Gericht und Vertragssprache

Für Ihren Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. Deutsches Recht gilt auch für unsere Geschäftsbe-
ziehung vor Vertragsschluss.

Für Klagen gegen uns sind nach Ihrer Wahl folgende Gerichte zuständig:

 die für Ihren Wohnsitz zuständigen Zivilgerichte zur Zeit der Klageerhebungen, 

 die für Ihren gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Zivilgerichte, wenn Sie keinen Wohnsitz haben.

Vertragssprache: Alle Versicherungsbedingungen und diese Informationen verfassen wir ausschließlich 
in deutscher Sprache. Die Kommunikation zu Ihrem Vertrag wird ausschließlich auf Deutsch erfolgen.

8. Garantiefonds für den Insolvenzfall

Wird ein EU-Versicherer zahlungsunfähig, gibt es in Europa keine einheitlichen Insolvenz-Standards. Die 
Absicherung von Ansprüchen der Versicherungsnehmer ist deshalb in Europa nicht einheitlich geregelt. 
Es gibt eine europäische Einlagensicherung nur für Banken (EU-Richtlinie 94/19/EG) und Fondsgesell-
schaften (EU-Richtlinie 97/9/EG). Ebenso wie deutsche Versicherer unterliegt deshalb auch die iptiQ Life 
S.A. nicht einer europäischen Einlagensicherung.

Die iptiQ Life S.A. unterliegt dem Luxemburger Versicherungsaufsichtsrecht. Das Luxemburger Aufsichts-
recht sieht ein Sicherungsdreieck vor. Dieses Sicherungsdreieck besteht aus dem jeweiligen Versicherer, 
der Depotbank und der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der CAA (siehe unten Nr. 9). Dieses Sicherungs-
dreieck weist folgende Merkmale auf:

 Luxemburger Versicherungsunternehmen bilden für Zahlungsverpflichtungen gegenüber ihren 
Versicherungsnehmern Rückstellungen. Für diese Rückstellungen müssen sie bestimmte Kapita-
lanlagen (Sicherheiten) vorhalten. Die Sicherheiten müssen mindestens so hoch sein wie die Rück-
stellungen.

Sie können Ihren Antrag innerhalb von 60 Tagen ab Zustandekommen des Vertrags mit voller Beitrags-
rückerstattung widerrufen. Diese Frist beginnt erst, nachdem Sie die folgenden Informationen erhalten 
haben:
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 Die Sicherheiten stehen im Eigentum des Versicherers, werden aber getrennt vom sonstigen Ver-
mögen des Versicherers verwaltet. Der Versicherer kann sie beispielsweise nicht ohne Zustim-
mung der Depotbank übertragen oder beleihen.

 Mit dieser getrennten Verwaltung der Sicherheiten muss jeder Luxemburger Versicherer eine De-
potbank beauftragen. Die CAA muss jede Bestellung einer Depotbank genehmigen.

 Wird ein Versicherer zahlungsunfähig, stehen die Sicherheiten allen Versicherungsnehmern zur 
Verfügung. Die Depotbank und die CAA überwachen dann die Verwertung der Sicherheiten. Dies 
gilt auch bei einer etwaigen Insolvenz der iptiQ Life S.A.
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Steuerliche Hinweise
Einkommensteuer

Die Zahlung aus einer Risiko-Lebensversicherung ist nach Auffassung der Finanzverwaltung einkommen-
steuerfrei (BMF-Schreiben vom 1. Oktober 2009 (BStBl. I S. 1172, Rz. 7).

Die Beiträge für eine Risiko-Lebensversicherung können für Sie gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3a des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) als Vorsorgeaufwendungen absetzbar sein. Bitte beachten Sie allerdings die 
jeweiligen Obergrenzen der Freibeträge. Die maßgebliche Obergrenze für den Freibetrag liegt im Regelfall 
derzeit entweder bei 1.900 € (Angestellte) oder 2.800 € (Selbständige). Beide Obergrenzen gelten pro 
Kalenderjahr.

Lassen Sie sich als Ehepartner gemeinsam veranlagen, gilt für die Freibeträge Folgendes:

 Der Freibetrag von 1.900 € oder 2.800 € wird für jeden Partner individuell bestimmt.

 Die individuellen Freibeträge werden bei der gemeinsamen Veranlagung addiert.

Ob sich die Beiträge einer Risikoversicherung steuerlich auswirken, hängt von mehreren Voraussetzun-
gen ab. Zwei dieser Voraussetzungen sind:

 Die Freibeträge wurden nicht bereits durch Beiträge für Krankenversicherungen verbraucht. Dazu 
zählen sowohl Beiträge für gesetzliche als auch für private Krankenversicherungen (§ 10 Abs. 1 
Nr. 3 und Nr. 3a EStG).

 Die Freibeträge wurden nicht durch Beiträge für sonstige Versicherungen verbraucht. Dazu zählen 
die folgenden Versicherungen:

 Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit,

 bestimmte Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen,

 Unfallversicherungen,

 Haftpflichtversicherungen.

Erbschaftsteuer

Zahlen wir Leistungen aus, kann Erbschaftsteuer anfallen. Deren Höhe hängt u. a. von dem Freibetrag 
ab, den der Leistungsempfänger (Bezugsberechtigte) beanspruchen kann. Die Höhe der Erbschaftsteuer 
hängt auch davon ab, ob der Leistungsempfänger als Erbe eingesetzt wurde. Versicherungsverträge, die 
überkreuz abgeschlossen werden, sind von der Erbschaft-steuer befreit. 

Versicherungs- und Umsatzsteuer

Sie müssen für Ihren Beitrag zu dieser Versicherung in Deutschland keine Versicherungssteuer entrichten 
(§ 4 Nr. 5 Versicherungsteuergesetz). Diese Steuern entfallen, solange Ihr Wohnsitz in Deutschland ist. 
Verlegen Sie Ihren Wohnsitz ins Ausland, kann ein anderer Staat auf Ihren Beitrag Steuern erheben. Um 
diese Steuern würde sich dann Ihr Beitrag erhöhen.
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Abschließender Hinweis

Diese allgemeinen Informationen geben die Grundsätze zur Steuer in Deutschland wieder. Dargestellt 
sind nur die Grundsätze zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Diese Grundsätze können sich während 
Ihres Vertrages ändern, insbesondere bei Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland. Die genauen Steuer-
folgen hängen stets von Ihrer persönlichen Situation ab. Deshalb empfehlen wir, sich hierüber steuerlich 
beraten zu lassen.


